
Arbeitspläne 

Der Arbeitsplan als wichtiges Planungsinstrument der mittelfristigen Unterrichtspla-
nung ist vor Durchführung einer Unterrichtsreihe anzufertigen und abzugeben. 

Im ersten Ausbildungsquartal wird der/die Referendar/in in die mittelfristige Arbeitspla-
nung und in das Erstellen von Arbeitsplänen eingewiesen. 

Arbeitspläne werden im Unterricht in eigener Verantwortung von Anfang an erstellt und 
von dem/der Referendar/in, dem/der zuständigen Fachobmann/-obfrau sowie dem/der 
zuständigen Fachleiter/in unterschrieben und an die Seminarleiterin weitergeleitet. 

Arbeitspläne im Unterricht bei ständiger Betreuung einer Fachlehrkraft werden in Ab-
sprache mit der jeweiligen Fachlehrkraft und dem/der Fachleiter/in für jede Lerngruppe 
des Unterrichts zu Ausbildungszwecken erstellt, von dem/der Referendar/in, der zu-
ständigen Fachlehrkraft und dem/der Fachleiter/in unterschrieben und erst ab dem 2. 
Quartal an die Seminarleiterin weitergeleitet. 

Bei Unterrichtsbesuchen durch die Seminarleitung händigt das Sekretariat des Semi-
nars dem Seminarleitungsmitglied den entsprechenden Arbeitsplan für die Lerngruppe 
aus. 

Den Abgabetermin der Arbeitspläne bei dem/der Fachleiter/in bestimmt der/die Fach-
leiter/in. Im Terminplan ist ein Erinnerungstermin für die Fachleiter/innen für die Ab-
gabe der Pläne im Sekretariat ausgewiesen. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen der Se-
minarleiterin alle Pläne vorliegen. 

Der Arbeitsplan für eine Lerngruppe kann in Teilplänen abgegeben werden. Die unmit-
telbar anstehende Unterrichtsreihe wird im 1. Teilplan dokumentiert. Nachfolgende Un-
terrichtsreihen werden mit Themenangaben aufgenommen, die Detailplanung wird 
später, vor Durchführung der Unterrichtsreihe, nachgereicht. 
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